
 

          INFORMATION ZU  
HEIZKOSTENZUSCHUSS 2025 

    LAND TIROL 

NEUANTRÄGE FÜR DEN HEIZKOSTENZUSCHUSS 2025 

KÖNNEN AB 1. MÄRZ BIS 30. SEPTEMBER 2025 GESTELLT 

WERDEN.  

Alle Antragsteller:innen, denen der 

Heizkostenzuschuss 2024 bewilligt wurde, bekommen 

im März 2025 automatisch ein Antragsformular vom 

Tiroler Hilfswerk für das Jahr 2025 zugeschickt. 

Für Mindestpensionist:innen mit Bezug der 

Ausgleichs-zulage, denen der Heizkostenzuschuss 2024 

des Landes bewilligt wurde, ist keine Antragstellung 

erforderlich. Diese erhalten nach amtswegiger Prüfung 

ein Zusage-Schreiben und die Auszahlung erfolgt 

automatisiert.  

Die Auszahlung des Heizkostenzuschusses 2025 

erfolgt im Herbst 2025. 

Für weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter:innen des Tiroler 
Hilfswerkes, Tel. 0512/508/3693 bzw. 7660 gerne zur Verfügung. 


